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Verpflichtung auf die Einhaltung der Inhalte des 
Institutionellen Schutzkonzeptes  
gemäß §3 Absatz 1 AROPräv 

 

 

Das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. 
Raphael wurde unter der Mitwirkung von haupt- und ehrenamtlichen Personen unterschied-
licher Tätigkeitsfelder und Verantwortungsbereiche erstellt, unter der Leitung von Frau Antje 
Hetterich in ihrer Funktion als Ansprechperson für Prävention gegen sexualisierte Gewalt in 
unserer Kirchengemeinde. 

Die Grundlage bildete eine umfassende Schutz- und Risikoanalyse, aus deren Erkenntnisse 
notwendige Präventionsmaßnahmen abgeleitet und festgelegt wurden. 

Die Umsetzung der festgelegten Präventionsmaßnahmen verstehen wir als integralen 
Bestandteil unserer Arbeit. Alle, die an unseren Angeboten teilnehmen und sich bei uns 
engagieren, sollen sich in einem geschützten Lern- und Lebensraum wohl fühlen und sich 
entfalten können. Insbesondere Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige 
Erwachsene sollen bei uns vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter Gewalt geschützt 
werden.  

Als leitender Pfarrer übernehme ich hiermit die Verantwortung und trage dafür Sorge, dass die 
Inhalte des vorliegenden Institutionellen Schutzkonzeptes eingehalten und die genannten 
Maßnahmen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt gemäß der Rahmenordnung 
Prävention und der dazu erlassenen Ausführungsordnung gewissenhaft umgesetzt werden und 
wir eine Kultur der Achtsamkeit prägen und vorleben.  

 
 
 
 
 
24. April 2025    Pfr. Rainer Auer, Leitender Pfarrer  
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Einleitung 

Die Kirche muss ein Ort sein, an dem Menschen sicher sind, an dem sie sich wohlfühlen und 
entwickeln können. Dies gilt gerade für anvertraute Personen – ob dies Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene sind. „Prävention als Grundprinzip professionellen Handelns trägt bei 
Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen dazu bei, dass sie in 
ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten gestärkt werden.“1 Wer sich kirchlichem Handeln anvertraut, kann seine Persönlichkeit 
und seine Begabungen, seine Beziehungsfähigkeit und seinen persönlichen Glauben entfalten. 
Dies ist unser Ziel. 

Unsere Kirchengemeinde mit ihren Pfarreien und Einrichtungen, mit ihren Gruppierungen und 
Diensten arbeitet kontinuierlich daran, dieses Ziel zu erreichen. Das vorliegende Institutionelle 
Schutzkonzept ist ein Baustein auf dem Weg dorthin. Gemäß den Vorgaben des Erzbistums 
Freiburg nach der „Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz (RO-Prävention)“, gültig seit 01. Januar 2020, sowie der „Ordnung zur Aus-
führung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung – Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
(AROPräv)“, gültig in der geänderten Fassung von Dezember 2023, haben wir als Römisch-
katholische Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael unsere Maßnahmen 
zusammengetragen, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kirchengemeinde ein sicherer Ort für 
Menschen ist und bleibt.  

Den folgenden Inhalten wissen wir uns verpflichtet. 

 

1. Unser Ziel – unser Ansatz – unser Weg  

Unser Ziel 

In unserer Kirchengemeinde pflegen wir eine Kultur der Grenzachtung. Wir achten die Grenzen 
der anderen. Wir schauen hin, wo Unrecht geschieht und verhelfen Menschen zu ihrem Recht. 
Wir greifen ein, wenn Grenzen verletzt, Menschen auf irgendeine Weise vereinnahmt, instru-
mentalisiert oder missbraucht werden. Wir machen unsere Kirchengemeinde zu einem 
sicheren Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen, entwickeln und entfalten können – gerade 
die, die auf unseren besonderen Schutz und unser Vertrauen angewiesen sind. 

Unser Ansatz 

In unserer Kirchengemeinde arbeiten und engagieren sich zahlreiche beruflich und ehren-
amtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rahmenordnung Prävention nennt diese 
„Beschäftigte im kirchlichen Dienst, ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträger im kirch-

 
 
1 Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz (RO-Prävention); Präambel 
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lichen Bereich“. Oft wirken sie in Aufgabenfeldern, in denen asymmetrische Beziehungen be-
stehen. Dazu gehört insbesondere die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen. Gerade in diesen Bereichen haben wir eine besondere Ver-
antwortung dafür, dass unsere Mitarbeitenden fachlich und persönlich geeignet sind. Der 
Terminus ‚schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene‘ stammt ebenfalls aus der Rahmenordnung 
Prävention und umfasst ein weites Feld: Menschen, die krank oder alt sind, die aufgrund einer 
Behinderung Unterstützung erfahren. „Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die 
einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen sind. Ein solches 
besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext 
gegeben sein oder entstehen.“ (RO-Prävention, Abschnitt 1.2) 

Hier setzen wir an. 

 Wir benennen Standards für ein Miteinander, das von Respekt und Achtung geprägt ist. 

 Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden für eine Kultur der Grenzachtung.  

 Wir sorgen dafür, dass sie mit dem Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
vertraut sind.  

 Wir wählen die bei uns tätigen Personen sorgfältig aus und prüfen ihre persönliche 
Eignung. 

 Wir verpflichten uns, uns und unsere Mitarbeitenden entsprechend der Vorgaben der 
Rahmenordnung Prävention und des daraus abgeleiteten Curriculums ihrem Aufgaben-
feld entsprechend zu unterweisen und zu schulen. 

Dabei verstehen wir unter den in unserer Kirchengemeinde Beschäftigten alle Mitarbeitenden, 
die in unserer Kirchengemeinde in Voll- oder Teilzeit angestellt sind, sowie die Kleriker und alle 
im Seelsorgeteam tätigen Personen, die in einem Anstellungsverhältnis bzw. Gestellungs-
verhältnis mit dem Erzbistum Freiburg stehen. 

Ehrenamtlich tätige Personen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich durch ihre Qualifikation 
und aufgrund ihres Interesses zu einer Aufgabe in unserer Kirchengemeinde bereit erklären. 
Sie sind den Personen in unserer Kirchengemeinde bekannt, die sie zu ihrem Dienst bzw. ihrer 
Mitwirkung im Ehrenamt beauftragen. 

Unser Weg 

Als Grundlage für unser Institutionelles Schutzkonzept haben wir im Zeitraum von Dezember 
2021 bis Dezember 2023 analysiert, welche schützenden Strukturen zur Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt wir bereits in unseren Arbeitsbereichen, Angeboten, Strukturen und 
Räumen etabliert haben. Wir haben auch Risiken benannt, die Grenzverletzungen, Übergriffe, 
Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt möglicherweise begünstigen.  
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Folgende Personen haben bei der Schutz- und Risikoanalyse mitgewirkt:  

Pfr. Rainer Auer (Leitender Pfarrer), Steffen Bayer (Past.Ref.), Verena Bamberger (Gem.Ref.), 
Dr. Antje Hetterich (Past.Ref.), P. Thomas Maier (Kooperator), Nicole Schilz (Gem.Ref.), 
Susanne Schwarztrauber (Pfarrsekretärin); außerdem die ehrenamtlichen Ansprechpersonen 
für die Prävention unserer Kirchengemeinde sowie ehrenamtliche Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem PGR, den Gemeindeteams, aus den Bereichen Familienarbeit, Jugend- und 
Ministrantenarbeit, Musikunterricht, Gemeindecaritas und der Bücherei Br. Klaus. 
 

Folgende Methoden zur Schutz- und Risikoanalyse haben wir angewendet:  

Information, Fragebogen, Ortsbegehung, Erfahrungsaustausch 

 

Aus der Schutz- und Risikoanalyse haben wir Konsequenzen abgeleitet und Maßnahmen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt erarbeitet (vgl. Kapitel 3 Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen aus der Risikoanalyse).  

Der spezifische Teil B des Verhaltenskodex wurde vom PGR St. Raphael erstellt. 

In diesem Schutzkonzept bündeln wir, welche Standards bei uns gelten und welche Maß-
nahmen wir ergreifen, um unser Ziel, insbesondere für Kinder, Jugendliche und schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene ein sicherer Lern- und Lebensraum zu sein, zu erreichen. Damit 
sorgen wir dafür, dass die Strukturen, Prozesse und Maßnahmen zur Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar und evaluierbar sind und dass 
sie von uns eingefordert werden können. 

 

2. Geltungsbereich dieses Institutionellen Schutzkonzepts 

Unter dem Dach unserer Kirchengemeinde laufen die Fäden unterschiedlichen Engagements 
zusammen. Als Kirchengemeinde sind wir Rechtsträger für unsere Einrichtungen und Dienste. 

Dieses institutionelle Schutzkonzept gilt für alle Aktivitäten, Gruppierungen und Einrichtungen, 
die direkt zu unserer Römisch-katholischen Kirchengemeinde zählen. Einige unserer Ein-
richtungen erstellen darüber hinaus Konkretisierungen wie z.B. die Kinderschutzkonzepte der 
Tageseinrichtungen für Kinder. 

Wir haben zudem mit allen Verbänden, die in unserer Kirchengemeinde wirken, Absprachen 
getroffen, ob diese sich unserem Institutionellen Schutzkonzept ganz oder zum Teil an-
schließen wollen und wie die konkrete Umsetzung erfolgen soll. Diese Absprachen sind 
tabellarisch aufgelistet im Anhang 1 Verbände. 

 



 

S e i t e  | 8 
 

3. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der Risikoanalyse 

In den unterschiedlichen Arbeitsbereichen unserer Kirchengemeinde haben wir die Risiken 
analysiert, die ein übergriffiges Verhalten möglicherweise begünstigen. Wir haben daraus Kon-
sequenzen abgeleitet und Maßnahmen erarbeitet, um die Risiken zu minimieren. Dabei hatten 
wir zwei Szenarien im Blick, denen es vorzubeugen gilt: Unsere Kirchengemeinde würde zum 
Tatort, und betroffene Personen würden keine Hilfe finden.  
Im vorliegenden Institutionellen Schutzkonzept fassen wir zusammen, welche Maßnahmen wir 
ergreifen und welche Standards bei uns gelten, um unser Ziel, eine sichere Einrichtung zu sein, 
zu erreichen. Damit sorgen wir dafür, dass die Strukturen, Prozesse und Maßnahmen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar und 
evaluierbar sind und dass sie von uns eingefordert werden können. 

Wesentliche Teilaspekte der Risikoanalyse sowie eine Zusammenfassung der zugehörigen Maß-
nahmen haben wir tabellarisch erfasst und im Anhang 3 Erkenntnisse und Konsequenzen aus 
der Risikoanalyse und Dokumentation von Maßnahmen unter folgenden Überschriften auf-
gelistet. 

 Tätigkeiten in Angeboten, Gruppen, Veranstaltungen… 

 Räumliche Gegebenheiten, Räume, Orte 

 Organisation und Struktur 

 Dienstleistungen durch Dritte und Raumvergabe an Dritte 

 

4. Elemente und Instrumente unseres ISK 

Die Rechtsgrundlagen der Erzdiözese Freiburg (Rahmenordnung Prävention und AROPräv) 
sehen Elemente, Wege und Mittel vor, wie wir zu einem sicheren Ort für Menschen werden 
können. Wir haben diese Instrumente systematisch auf unsere Kirchengemeinde angewendet: 

a) Personalauswahl und Personalentwicklung 

Zu Beginn der Tätigkeit wird die Bedeutung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen für uns als Kirchengemeinde thematisiert und dass 
dabei die Kultur der Grenzachtung und eine entsprechende Haltung jeder und jedes Einzelnen 
eine zentrale Rolle spielt. 

Direkt nach Aufnahme der Tätigkeit stellen wir den Beschäftigten sowie den ehrenamtlich 
tätigen Personen und Mandatsträgern die Grundlagen unserer Präventionsarbeit gegen 
sexualisierte Gewalt vor und machen sie mit diesen vertraut. Wir stellen unser Institutionelles 
Schutzkonzept vor und machen auf unsere Erkenntnisse der Schutz- und Risikoanalyse und die 
konkreten Präventionsmaßnahmen aufmerksam. Der Verhaltenskodex und die 
Beschwerdewege und Ansprechpersonen werden ausführlich thematisiert. 
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Wir nutzen darüber hinaus die Chance der Perspektive neuer Personen in unserer Kirchen-
gemeinde dafür, Rückmeldungen zu erfragen, um uns selbst weiterentwickeln zu können. 

Wir thematisieren die Kultur der Grenzachtung und die Umsetzung der Präventions-
maßnahmen regelmäßig in Mitarbeitenden- und Zielvereinbarungsgesprächen und prägen eine 
lernorientierte und offene Fehlerkultur aller Mitwirkenden. 

b) Erweitertes Führungszeugnis 

Wir tragen Verantwortung dafür, dass alle, die in unserer Einrichtung mit Kindern, Jugend-
lichen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Sinne des §7 Absatz 1 AROPräv zu 
tun haben, neben der erforderlichen fachlichen auch über die persönliche Eignung verfügen.  

Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach dem 13. Abschnitt des Straf-
gesetzbuches, nach den in der Erklärung zum grenzachtenden Umgang benannten 
Paragraphen, oder wegen anderer sexualbezogener Straftaten verurteilt worden sind, können 
bei uns nicht tätig werden oder tätig bleiben.  

Um dies sicher zu stellen, setzen wir die Regelungen und Verfahren der Rahmenordnung 
Prävention und der dazu erlassenen Ausführungsordnung in unserem Verantwortungsbereich 
entsprechend um: 

Bei der Erstellung des Schutzkonzepts haben wir Tätigkeiten in unserer Einrichtung geprüft und 
nach Art, Intensität und Dauer des Kontaktes das Risiko eines Übergriffes bewertet.  

Hierbei wird eine ausgeübte Tätigkeit hinsichtlich Art, Intensität und Dauer bewertet. Es gibt 
Faktoren, die den Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses begünstigen können: hohe 
Altersdifferenz, ein Hierarchie-/Machtverhältnis, eine hohe Abhängigkeit und Verletzlichkeit 
der anvertrauten Personen. So wird ermittelt, ob für die Tätigkeit ein niedriges, mittleres oder 
hohes Gefährdungspotential für Übergriffe besteht und sich daraus eine Vorlagepflicht für ein 
erweitertes Führungszeugnis ergibt. 

Alle Tätigkeiten, für die eine Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses notwendig ist, 
haben wir in der Tabelle „Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse und 
Dokumentation von Präventionsmaßnahmen“ (vgl. Anhang 3) aufgelistet. Diese aktualisieren 
wir in regelmäßigen Abständen. 

Vor der erstmaligen Übertragung einer Tätigkeit an Beschäftigte oder ehrenamtlich tätige 
Personen wird nach 1.2 RO-Prävention und §8 AROPräv geprüft, ob für die Tätigkeit eine Pflicht 
zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses besteht. Ist die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nicht erforderlich, wird die Entscheidung entsprechend §6 AROPräv 
dokumentiert. In diesem Fall wird von der/dem Dienstvorgesetzten oder der zur ehren-
amtlichen Tätigkeit beauftragende Person die Anlage 1 zur AROPräv personenbezogen 
ausgefüllt und in die Personalakte/Sammelakte aufgenommen.  

In der Tabelle „Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse und Dokumentation von 
Präventionsmaßnahmen“ haben wir festgelegt, wer für welche Tätigkeitsbereiche zuständig ist 
und Sorge dafür trägt, dass diese Regelungen umgesetzt werden.  
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Die dauerhafte Dokumentation der Einsichtnahme entsprechend §6 AROPräv und die 
besondere Sicherung dieser sowie die Zugriffsregelungen ist für unsere Kirchengemeinde 
sichergestellt (vgl. g) Dokumentation der personenbezogenen Präventionsmaßnahmen). 

Wiedervorlage des erweiterten Führungszeugnisses nach fünf Jahren:  

Die Wiedervorlage des erweiterten Führungszeugnisses nach fünf Jahren gemäß §7 AROPräv 
für Ehrenamtliche wird durch die Ansprechperson zur Prävention (2025: Dr. Antje Hetterich) in 
Zusammenarbeit mit zwei Verwaltungsfachkräften (2025: Susanne Schwarztrauber, Jasmin 
Kunz) sichergestellt. Die Wiedervorlage für Beschäftigte wird von der Katholischen 
Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe (GKG) geprüft. 

Wir stellen sicher, dass, wenn keine Pflicht zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
vorliegt, spätestens nach fünf Jahren überprüft wird, ob sich aufgrund einer Änderung der 
Tätigkeit eine Vorlagepflicht ergeben hat.  

Verfahren für mehrfach Engagierte:  

Entsprechend §12 AROPräv können vorlagepflichtige Personen bei der Aufnahme weiterer 
Tätigkeiten, für die ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist, mit Anlage 4 zur AROPräv 
bei der zuständigen Stelle dieÜbersendung einer Kopie der Dokumentation der Einsichtnahme 
an die personalverwaltende Dienststelle beantragen. Die nächste Einsichtnahme in ein 
erweitertes Führungszeugnis erfolgt in diesem Fall fünf Jahre nach dem Ausstellungsdatum des 
von der Prüfstelle eingesehen Führungszeugnisses. 

Verfahren der Einsichtnahme 

Das Verfahren der Einsichtnahme von erweiterten Führungszeugnissen der Beschäftigten der 
Kirchengemeinde und der ehrenamtlich tätigen Personen in unserer Kirchengemeinde 
beschreiben wir in Anhang 2. 

c) Selbstauskunftserklärung 

Die Selbstauskunftserklärung kommt im Einstellungsverfahren von Beschäftigten oder 
Honorarkräften (durch die Katholische Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe) zum Einsatz. Durch 
die Unterzeichnung der Selbstauskunftserklärung macht die einzustellende Person Angaben, 
ob er/sie wegen einer Straftat nach §72a Absatz1 SGB VIII verurteilt worden ist und ob 
insoweit ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet worden ist. 
Außerdem verpflichtet sich die unterzeichnete Person, bei Einleitung eines solchen 
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahrens hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.  

Für ehrenamtlich tätige Personen ist die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung 
nicht vorgesehen. 

d) Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit Verhaltenskodex  

Gemäß Ziffer 3.2 RO-Prävention unterschreiben alle Beschäftigten, ehrenamtlich tätigen 
Personen und Mandatsträger im kirchlichen Bereich die Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang mit Verhaltenskodex.  
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Jeweils bei Antritt der Tätigkeit wird zur Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang mit Verhaltenskodex ein Informationsgespräch geführt. In diesem informieren wir 
über Inhalt und Zweck der Erklärung und über mögliche Sanktionen/Konsequenzen bei 
Nichteinhaltung. Außerdem weisen wir bei Beschäftigten auf die arbeitsrechtliche 
Verbindlichkeit entsprechend der Arbeitsvertragsordnung (AVO) hin.  

Die Unterschrift geht mit einer entsprechenden Unterweisung bzw. Schulung einher. Mit der 
Unterschrift verpflichten sich die Mitarbeitenden, ihr berufliches bzw. ehrenamtliches Handeln 
an den Standards des Verhaltenskodex der Diözese und der Kirchengemeinde zu orientieren. 
Die Unterweisungen bzw. Schulungen zielen darauf ab, alle Mitwirkenden zu sensibilisieren 
und zu verpflichten, sich für eine Kultur des grenzachtenden Umgangs einzusetzen. 

Die entsprechenden Unterweisungen über die Inhalte des Verhaltenskodex werden von den 
dazu qualifizierten Mitgliedern des Seelsorgeteams durchgeführt.  

Was die Schulungen zum grenzachtenden Umgang betrifft vgl. 4 e) Schulungen zum Thema 
„Prävention gegen sexualisierte Gewalt“. 

Der Verhaltenskodex besteht aus zwei Teilen: 

Allgemeiner Teil. Dieser ist von der Erzdiözese Freiburg verbindlich vorgegeben.  

Spezifischer Teil der Kirchengemeinde. Dieser konkretisiert und verdeutlicht die allgemeinen 
Vorgaben auf die Situation unserer Kirchengemeinde hin. 

Der Verhaltenskodex in der Fassung für ehrenamtlich Tätige ist dem ISK beigefügt. Zudem ist er 
auf unserer Website abrufbar. 

Für den Bereich der kirchlichen Jugendarbeit übernehmen wir den Spezifischer Teil der 
Abteilung Jugendpastoral des Erzb. Seelsorgeamtes in der jeweils gültigen Fassung. Für den 
Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder kommt die diözesane Vorlage des Spezifischen Teils 
für KiTas zur Anwendung. Pädagogische Fachkräfte unterschreiben den einrichtungsbezogenen 
Verhaltenskodex. Eine zusätzliche Unterzeichnung des Spezifischen Teils des Verhaltenskodex 
der Kirchengemeinde St. Raphael ist für diese beiden Bereiche nicht erforderlich.  

e) Schulungen zum Thema „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ 

Wer in unserer Kirchengemeinde mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen zu tun hat, muss spätestens sechs Monate nach Einstellung bzw. Übertragung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit eine Schulung zum Thema „Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt“ besuchen, die dem Curriculum der Erzdiözese Freiburg entspricht. Nach jeweils 
spätestens fünf Jahren ist die Basisschulung durch eine weitere Schulung aufzufrischen.  

 Die hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, 
regelmäßig an Schulungen im Themenbereich Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
teilzunehmen. Die Verantwortung für die Aufforderung zur Schulung und für die 
Dokumentation der Teilnahme liegt beim Erzb. Ordinariat. 

 Schulungen für Beschäftigte in unseren Tageseinrichtungen für Kinder sowie 
Mesnerinnen, Mesner, Sekretärinnen und andere Beschäftigte oder Honorarkräfte der 
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Kirchengemeinde werden von der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe (GKG) 
organisiert und verantwortet. 

 Alle ehrenamtlich in der Jugendarbeit Mitwirkenden werden in Präventionsschulungen 
im Kath. Jugendhaus KA oder innerhalb der Seelsorgeeinheit geschult. Ergänzend dazu 
bietet das Jugendpastorale Team regelmäßig Schulungen an bzw. kann dafür angefragt 
werden. Teilnehmende an Gruppenleitungskursen erhalten im Rahmen ihrer Ausbildung 
eine entsprechende Schulung. Für ehrenamtliche im Mesnerdienst werden auch durch 
den Mesnerverband Freiburg Schulungen angeboten.  

 Verantwortliche für die Arbeit mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (z. B. 
Treffen, Freizeiten, Aktionen mit Behinderten, Demenzkranken etc.) werden in 
Präventionsschulungen im Dekanat Karlsruhe oder beim Caritasverband Karlsruhe 
geschult. 

Die Verantwortung dafür, dass alle Personen, die in unserer Kirchengemeinde mit Kindern, 
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu tun haben, entsprechend 
geschult sind, liegt beim leitenden Pfarrer der Kirchengemeinde. 

Wir stellen sicher, dass Leitungspersonen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und 
Ansprechpersonen an den für sie vorgesehenen Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen. 
Personen, die eine entsprechende Qualifikation haben, um Präventionsschulungen in unserer 
Kirchengemeinde durchzuführen, sind ggf. in Anhang 5 genannt. 

f) Analoge Anwendung der Regelungen auf Dritte  

Eine analoge Anwendung der Präventionsregelungen stellen wir sicher, indem wir 
Vereinbarungen von Dienstleistungen durch Dritte sowie die Vergabe unserer Räume an 
externe Personen oder Firmen im Vorfeld sorgfältig prüfen. Gegebenenfalls treffen wir 
Vereinbarungen mit diesen, in denen die Umsetzung der erforderlichen 
Präventionsmaßnahmen vertraglich geregelt wird. In der Tabelle „Erkenntnisse und 
Konsequenzen aus der Risikoanalyse und Dokumentation von Präventionsmaßnahmen“ (vgl. 
Anhang 3) haben wir festgehalten, für welche Dienstleistungen und Nutzung unserer Räume 
entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden. 

g) Dokumentation der personenbezogenen Präventionsmaßnahmen 

Bereits in Kapitel 3. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der Risikoanalyse ist die 
tabellarische Übersicht „Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse und 
Dokumentation von Präventionsmaßnahmen“ (Anlage 3) eingeführt worden. Diese gibt u.a. 
eine Übersicht über Personengruppen und den zugehörigen risikobegründeten Präventions-
maßnahmen. 

Dokumentation der personenbezogenen Maßnahmen unserer Beschäftigten 

§6 Abs. 1 AROPräv lautet: „Die Dokumentation der personenbezogenen Schutzmaßnahmen 
erfolgt bei Personen, die in einem Kleriker-, Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten- oder 
sonstigen Dienstverhältnisses stehen, in der Personalakte des jeweiligen Beschäftigten.“ Für 
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die Beschäftigten der Kirchengemeinde ist die Dokumentation an die Gesamtkirchengemeinde 
Karlsruhe (GKG) als personalführende Stelle übertragen. 

Die der AROPräv entsprechenden Maßnahmen sind 

 die Dokumentation über die Prüfung der Vorlagepflicht eines erweiterten 
Führungszeugnisses, sofern kein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist 
oder die Dokumentation über die Einsichtnahme in das erweiterte Führungs-
zeugnis (vgl. im Einzelnen die Regelungen des §6 AROPräv)  

 die gegebenenfalls vorgelegte Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 7 Absatz 
5 AROPräv,  

 die unterzeichnete Erklärung zum grenzachtenden Umgang,  

 die unterzeichnete Selbstauskunftserklärung,  

 die Mehrfertigung der Bescheinigungen über die Teilnahme an 
Präventionsschulungen. 

 

Dokumentation der personenbezogenen Maßnahmen der ehrenamtlich Tätigen 

Für ehrenamtlich tätige Personen gilt die Regelung nach §6 Abs. 2 AROPräv: „(2) Bei 
ehrenamtlich Tätigen, für die keine Personalakte geführt wird, erfolgt die Dokumentation in 
einer Sammelakte, die entsprechend den Vorschriften für Personalakten vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen ist. Diese ist je Rechtsträger oder je Einrichtung zu führen. Die Akte ist nach 
Namen in alphabetischer Reihenfolge zu gliedern.“ Die hierzu vorgesehenen Elemente sind 
denen der Beschäftigten sehr ähnlich und im Detail dort ebenfalls benannt.  

Die Sammelakte in Papierform wird in unserer Kirchengemeinde im Geschäftsführenden 
Pfarrbüro St. Bernhard geführt. Es ist sichergestellt, dass nur Befugte darauf Zugriff haben. Die 
Wiedervorlagetermine organisieren wir über eine passwortgeschützte Excel-Liste. 

h) Rahmenvereinbarung mit dem Jugendamt 

Unsere Kirchengemeinde hat 2017 durch Unterschrift des leitenden Pfarrers eine Rahmen-
vereinbarung mit dem Jugendamt der Stadt Karlsruhe getroffen. Darin geht es um „die An-
wendung des § 72a SGB VIII, wann Ehren- und Nebenamtliche ihre Tätigkeit beim aufgrund von 
Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen nur nach Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses nach den §§ 30, 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) ausüben dürfen.“ 
In dieser Rahmenvereinbarung wird unter anderem geregelt, nach welchen Kriterien die 
Kirchengemeinde Personen zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichtet und 
für welche Verbände, Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde die Rahmenvereinbarung gilt.  

Um diese Vereinbarung zu bekräftigen, fand am 16.11.2021 ein Austausch zwischen dem 
leitenden Pfarrer Rainer Auer und Antje Hetterich (Beauftragte in der Kirchengemeinde St. 
Raphael) mit Herrn Achim Kolb (Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe, Kinder- und 
Jugendschutz, Ernst-Frey-Str. 10, 76135 Karlsruhe) statt. 
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Grundsätzlich sind alle kirchlichen Gruppen und Verbände unserer Kirchengemeinde 
automatisch an die Rahmenvereinbarung angeschlossen. In unserer Kirchengemeinde haben 
sich folgende Verbände und kirchlichen Vereine dazu entschlossen, eine eigene Vereinbarung 
mit dem Jugendamt zu treffen: 

 Ortsverband DJK Karlsruhe-Ost 1921 e.V. 
(im Sportverband der Erzdiözese Freiburg, im Deutsche-Jugendkraft-Sportverband DJK) 
Friedrichstaler Allee 52, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0721 – 751675 
E-Mail: info@djk-ost.de 
Ansprechperson für Prävention gegen sexualisierte Gewalt:  
Bernd Breitkopf (1. Vorstand) 
 

 Für unsere Tageseinrichtungen für Kinder hat die Katholische Gesamtkirchengemeinde 
Karlsruhe mit dem Jugendamt eine Vereinbarung nach §8a SGB VIII getroffen, in der die 
Wahrnehmung des Schutzauftrags des Kindeswohls und das Vorgehen bei 
Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte geregelt sind (gemäß den Vorgaben des 
Landesjugendamtes KVJS). Diese Vereinbarung umfasst auch die Angebote des 
Katholischen Familienzentrums Karlsruhe Nord-Ost, soweit diese für die Kinder-
Tageseinrichtungen angboten werden. Angebote des Familienzentrums im Rahmen der 
Familienpastoral der Kath. Kirchengemeinde St. Raphael sind hingegen an deren 
Rahmenvereinbarung angeschlossen. 

 s. Anhang 1 

 

i) Unsere pädagogische Präventionsarbeit  

 Wir thematisieren Kinderrechte in Gruppenstunden, Leiterrunden und auf 
Ferienfreizeiten. 

 Wir bitten um Teilnehmer-Feedback. 

 Wir halten Teamreflexionen zu Ferienfreizeiten. 

 Wir geben Informationen zum Thema Prävention, z.B. bei Elternabenden. 
 

j) Rollen und Aufgaben unserer Ansprechpersonen für Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt 

Gemäß §21 AROPräv haben wir Ansprechpersonen für Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
ernannt. Dies sind – ehrenamtlich - Angelika Geiß, Mirco Iwanoff und Micha Lerner (Stand 
02/2025). Deren Aufgaben unterscheiden sich gemäß nach §21 Abs. 4 bzw. Abs. 5 AROPräv von 
den Aufgaben der hauptberuflichen Ansprechperson (Stand 02/2025: Past.Ref. Antje 
Hetterich).  
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Aufgaben der hauptberuflichen Ansprechpersonen sind: 

 Organisation der Umsetzung der RO-Prävention und dieser Ordnung, 

 Ansprechperson für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei Fragen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt, 

 Vernetzung mit lokalen kirchlichen und nichtkirchlichen Fachberatungsstellen gegen 
sexualisierte Gewalt und bei Bedarf mit den externen Missbrauchsbeauftragten, 

 Information der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen über Verfahrenswege bei 
Verdachtsmeldungen sowie interne und externe Beratungsstellen, 

 Ansprechperson bei Vermutungen, Vorfällen und Zweifelsfällen von sexualisierter 
Gewalt, 

 Unterstützung der Leitung der Kirchengemeinde bei erforderlichen Maßnahmen im 
Falle von Vermutungen, Vorfällen und Zweifelsfällen von sexualisierter Gewalt, 

 Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung des Institutionellen 
Schutzkonzepts, 

 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation zum Thema Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt, 

 Benennung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs aus präventionspraktischer 
Perspektive, 

 Kontaktperson vor Ort für die Präventionsfachkräfte, 

 Durchführung von Schulungen nach § 17, sofern die Voraussetzungen nach § 18 
vorliegen. 

 

Mögliche Aufgaben der ehrenamtlichen Ansprechpersonen sind: 

 Ansprechperson für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei Fragen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt, 

 Information der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen über Verfahrenswege bei 
Verdachtsmeldungen sowie interne und externe Beratungsstellen, 

 Ansprechperson bei Vermutungen, Vorfällen und Zweifelsfällen von sexualisierter 
Gewalt, 

 Unterstützung der Leitung der Kirchengemeinde bei erforderlichen Maßnahmen im 
Falle von Vermutungen, Vorfällen und Zweifelsfällen von sexualisierter Gewalt, 

 Mitwirkung bei der Erstellung und Weiterentwicklung des Institutionellen Schutz-
konzepts, 

 Durchführung von Schulungen nach § 17, sofern die Voraussetzungen nach § 18 
vorliegen. 
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5. Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerdefall 

Wir ermutigen Menschen dazu, sich zu Wort zu melden, wenn sie von Grenzverletzungen, 
Übergriffen oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Uns ist es wichtig, Strukturen des 
Schweigens zu durchbrechen, Betroffenen zu helfen und Täter und Täterinnen zur Ver-
antwortung zu ziehen. Wir ermutigen alle Kinder, Jugendlichen, schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen, Eltern, Beschäftigten und ehrenamtlich tätigen Personen, sich bei internen oder 
externen Ansprechpersonen zu melden, wenn sie Verbesserungsvorschläge, Sorgen oder 
Beschwerden haben. Explizit ermutigen wir auch dazu, sich an interne oder externe Ansprech-
personen oder Beratungsstellen zu wenden, wenn sie Grenzverletzungen, Übergriffe oder 
sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirchengemeinde selbst erleben, beobachten oder 
vermuten.  

In unserer Kirchengemeinde haben wir Ansprechpersonen mehrere, die für Meldungen, 
Vermutungen und Vorfälle von sexualisierter Gewalt, aber auch bei Grenzverletzungen oder 
übergriffigem Verhalten ansprechbar sind und zusammen mit der meldenden Person beraten, 
was nächste Handlungsschritte sind. Darüber hinaus benennen wir externe Ansprechpersonen 
und Institutionen, die Hilfe und Unterstützung geben. Interne wie externe Ansprechpersonen 
veröffentlichen wir auf unserer Homepage, durch Flyer und auf Plakaten. 

Unsere Handlungsleitfäden sowie Beschwerde- und Meldewege werden in den Schulungen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt ausführlich vorgestellt und erörtert. Alle Beschäftigten 
und ehrenamtlich Tätigen kennen somit die Verfahrenswege im Umgang mit Vermutungen und 
Verdacht in Fällen von grenzverletzendem Verhalten, Übergriffen und/oder sexualisierter 
Gewalt. 

Bei Antritt einer Tätigkeit werden alle Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen über die 
Handlungsleitfäden, Melde- und Beschwerdewege, interne wie externe Ansprechpersonen 
informiert. Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie schutz- oder hilfebedürftige 
Erwachsene erhalten altersgerechte Informationen über Beschwerde- und Meldewege und 
über die internen und externen Ansprechpersonen, bei denen Sie sich im Falle einer 
Grenzverletzung, eines Übergriffes oder sexualisierter Gewalt melden/beschweren können. 
Durch geeignete Medien (siehe oben) ermutigen wir alle dazu, mit ihren Anliegen, Sorgen und 
Beschwerden auf Ansprechpersonen in unserer Einrichtung zuzugehen, zum Beispiel bei 
Missachtung persönlicher Rechte, Nicht-Einhaltung vereinbarter Regeln, Nicht-Einhaltung von 
Verhaltensregeln des Verhaltenskodex durch Mitarbeitende oder bei Verbesserungs–
vorschlägen. 

Ombudsstelle/Anonymes Hinweisgebersystem 

Um Kenntnis von etwaigen Regelverstößen zu erlangen, stellt die Erzdiözese Freiburg internen 
und externen Hinweisgebern verschiedene geschützte Meldewege zur Verfügung. Zuverlässige 
Meldewege und der Schutz der Hinweisgeber vor Sanktionen sind unerlässlich für eine 
effektive Regeltreue, denn sie tragen dazu bei, dass mögliches Fehlverhalten gemeldet wird 
und umfassend untersucht und aufgeklärt werden kann. Bei der berufenen Ombudsperson 
können Menschen vertraulich und auf Wunsch anonym Hinweise zu möglichen Verstößen 
geben. Ihre Identität darf nur mit ihrem Einverständnis oder auf Anordnung staatlicher Stellen 
offenbart werden. 
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Die Abgabe von Hinweisen ist nicht an bestimmte Formen gebunden. Hinweise können 
persönlich, schriftlich, per Telefon, per E-Mail oder über das digitale Hinweis-gebersystem mit 
anonymer Dialogfunktion mitgeteilt werden,vgl. http://www.ebfr.de/ombudsstelle. 
Meldeplattform mit anonymer Dialogfunktion: http://www.ebfr.de/hinweisgeber 

 

Flyer für unterschiedliche Zielgruppen 

Wir ermutigen Menschen, sich zu Wort zu melden, wenn sie von Grenzverletzungen, 
Übergriffen oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Uns ist es wichtig, Strukturen des 
Schweigens zu durchbrechen, Betroffenen zu helfen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.  

Dazu haben wir Maßnahmen ergriffen, die auf betroffene Personen sowie die ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde zielen: 

 Fokus: Betroffene 
Auf unserer Webseite und mit einem Flyer, der an verschiedenen Stellen öffentlich 
ausliegt oder aushängt, ermutigen wir Betroffene, mit ihrem Anliegen, ihren 
Beschwerden und Sorgen auf Ansprechpersonen in unserer Kirchengemeinde zuzugehen. 

 Fokus: ehrenamtliche und hauptberufliche Ansprechpersonen 
Die konkreten Beschwerde-, Melde- und Interventionswege werden in den Schulungen 
zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt ausführlich vorgestellt und erörtert. Alle 
ehrenamtlich und hauptberuflich Mitwirkenden kennen somit die Verfahrenswege im 
Umgang mit Vermutungen und Verdacht in Fällen von grenzverletzendem Verhalten, 
Übergriffen und/oder sexualisierter Gewalt. Diese Informationen sind in einem Merkblatt 
zusammengestellt. 

Dieses bekommen alle ehrenamtlich Mitarbeitenden ausgehändigt, die einer Gruppe 
oder Gruppierung, einem Gremium oder einem Verband vorstehen oder sonst wie für 
Menschen in unserer Kirchengemeinde Verantwortung tragen. 

Ebenso liegen diese Informationen den Personen vor, die in unserer Kirchengemeinde 
hauptberuflich in der Pastoral tätig sind und damit als Ansprechpersonen in einer 
besonderen Verantwortung stehen. 

Die Merkblätter enthalten Telefonnummern und Web-Links, unter denen Betroffene und 
Ansprechpersonen Hilfe bekommen und sich beraten lassen können. Zudem machen sie 
transparent, wie die Beschwerde-, Melde- und Interventionswege in unserer Kirchengemeinde 
aussehen. Sie sind diesem institutionellen Schutzkonzept beigefügt. 

 

6. Qualitätsmanagement 

Wir sorgen dafür, dass gemäß Ziffer 3 und Ziffer 3.5 RO-Prävention unser Schutzkonzept 
regelmäßig – spätestens alle fünf Jahre – überprüft und weiterentwickelt wird. Außerdem 
verpflichten wir uns, im Rahmen der Auswertung eines möglichen Verdachts oder Vorfalls 
dieses Schutzkonzept auf erforderliche Anpassungen zu überprüfen. 
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7. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Themenbereich Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist auch Teil unserer Öffentlichkeits-
arbeit: Wir veröffentlichen den Wortlaut des Institutionellen Schutzkonzepts, die Verpflichtung 
auf die Einhaltung der Inhalte des Schutzkonzeptes, Handlungsleitfäden bei Vermutung und 
Verdacht auf sexualisierte Gewalt, unsere internen und externen Ansprechpersonen und 
(regionale) Unterstützungsmöglichkeiten sowie die Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit 
Verhaltenskodex in der jeweils aktuellen Fassung auf der Website. 

Als Printmedien haben wir Plakate, mit denen wir auf die möglichen Wege für Rückmeldungen, 
Beschwerden und Meldungen von Übergriffen hinweisen; außerdem Flyer (wie unter 5. 
Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerdefall beschrieben). 

 

8. Unsere Ansprechpersonen 

Zu Ansprechpersonen für Prävention gegen sexualisierte Gewalt gemäß §21 AROPräv sind in 
unserer Kirchengemeinde bestellt: 

Ansprechperson aus dem Seelsorgeteam für Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

Dr. Antje Hetterich, Past.Ref. 
+49 157 8055 6274 
threema-ID: PBBRMYU9 
Antje.Hetterich@st-raphael-ka.de 

Ehrenamtliche Ansprechpersonen für Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

Angelika Geiß 
threema-ID: W38BH843 
Mirco Iwanoff 
threema-ID: Z2D2Y2ZV 
Micha Lerner 
threema-ID: 7JCJZ7TD 
 

Über die Kirchengemeinde hinaus sind für Themen der Prävention nach §§ 19 und 20 AROPräv 
(zu Ziffer 4 bzw. 3.5 RO Prävention) bestellt: 

Präventionsbeauftragte der Erzdiözese Freiburg 
Silke Wissert 
0761 2188-211 
silke.wissert@ordinariat-freiburg.de 
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Präventionsfachkraft u.a. für das Dekanat Karlsruhe  
Katharina Albrecht  
katharina.albrecht@ordinariat-freiburg.de 
+49 157 805 102 24 
Threema-ID: SP69 MBNY   
www.ebfr.de/praevention 
 

 Für Themen der Intervention: 

Referentin für Intervention 
Petra Rambach  
petra.rambach@ordinariat-freiburg.de 
+49 761 2188 212 

9. Schlussbemerkungen 

Wir wissen uns in der Pflicht, die Vorgaben der Rahmenordnung Prävention und der AROPräv 
in der Kirchengemeinde umzusetzen und alles dafür zu tun, diese zu einem sicheren Ort zu 
machen. Dies verantwortet letztlich der leitende Pfarrer, unterstützt von hauptberuflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden.  

In diesem Sinne ist das hier vorliegende Institutionelle Schutzkonzept unserer Kirchen-
gemeinde zu verstehen: Im Auftrag und unter Mitwirkung des leitenden Pfarrers setzt es die in 
der Präventionsordnung eingeforderten Standards um. Es bündelt alle Bemühungen unserer 
Kirchengemeinde, sexualisierter Gewalt vorzubeugen und gegen sie vorzugehen. 

Uns ist es wichtig, dass unsere Kirchengemeinde dauerhaft ein sicherer Ort für Menschen ist; 
ganz besonders für die uns anvertrauten Personen – ob dies Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene sind. Dazu dient dieses Schutzkonzept. Wir werden es zum unten genannten 
Termin überprüfen und aktualisieren. Wir werden es auch anpassen, wenn in unserer Kirchen-
gemeinde für die Präventionsarbeit relevante Gruppen entstehen oder wegfallen oder wenn es 
sich durch andere aktuelle Umstände nahe legt – z.B. im Rahmen der Auswertung eines 
möglichen Verdachts- oder Vorfalls. 
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Dieses Institutionelle Schutzkonzept ist gültig ab    1. Mai 2025 

Dieses Institutionelle Schutzkonzept wird überprüft und  
ggf. überarbeitet zum       1. Mai 2030 

 
Zuständig für die nächste Überarbeitung des Schutzkonzeptes zum genannten Termin ist das 
Kompetenzteam Prävention der künftigen Pfarrei St. Stephan Karlsruhe. 

 
 

Karlsruhe, den 24. April 2025 
 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Pfr. Rainer Auer Christiane Rahmann  
Leitender Pfarrer der Kirchengemeinde  Vs. des Pfarrgemeinderats, Stiftungsrat 
 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Dr. Ursula Dowe Wolfgang Brand  
Stv. Vs. des Stiftungsrats Stiftungsrat 
 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Rainer Höhne Dr. Anja Maier  
Stiftungsrat Stiftungsrat  
 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Dr. Antje Hetterich Angelika Geiß 
Ansprechperson der Kirchengemeinde Ehrenamtliche Ansprechperson 
für Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
gegen sexualisierte Gewalt 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Mirco Iwanoff, PGR Micha Lerner, PGR 
Ehrenamtliche Ansprechperson Ehrenamtliche Ansprechperson 
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Anlagen 
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Anhang 1 
Verbände und ihre Mitglieder 
in der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael 

 
 Verantwortliche Stelle Absprache 
DJK Karlsruhe-Ost, Orts-
verband  

Sportverband der Erzdiözese 
Freiburg 
Dachverband:  
Deutsche-Jugendkraft-Sport-
verband (DJK) 

Schutzkonzept des Diözesan-
verbands, 
Ortsverband mit eigenem 
Schutzkonzept 

„Equipes Notre-Dame"  
Familienkreise 

Region der Equipes Notre-
Dame für die deutsch-
sprachigen Gebiete e.V. 

Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde 
Dokumentation der 
Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

kdf-Gruppen Katholische 
Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) Bundes-
verband e.V. 

Selbstverpflichtung des 
Verbands 
Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde 
Dokumentation der 
Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

Kath. Öffentliche Bücherei 
(KÖB) Bruder Klaus  
Karlsruhe-Hagsfeld 

Borromäusverein e.V. , Dach-
verband 

Schutzkonzept der Bildungs-
werke in der Erzdiözese 
Freiburg und Schutzkonzept 
der Kirchengemeinde 
Dokumentation der 
Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

Kirchenmusik,  
Instrumental- und Gesangs-
unterricht 
 
Flötenchor 
Stimmbildung 

Kantorat, 
Bezirkskantorat, 
Amt für Kirchenmusik  
Erzdiözese Freiburg 

Schutzkonzept zur 
Prävention gegen sexuellen 
Missbrauch im Bereich der 
Kirchenmusik in der 
Erzdiözese Freiburg 
Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde 
Dokumentation der 
Prävention liegt bei der 
Katholischen 
Gesamtkirchengemeinde 
(GKG) Karlsruhe 
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Mesnerdienste 
a. Beschäftigte  
b. Ehrenamtliche 

Freiwillige Mitgliedschaft im 
Mesnerverband der 
Erzdiözese Freiburg, Schutz-
schulung dort integriert (Frau 
Gabriele Schmitt-Zimper); 
Arbeitsgemeinschaft der 
Süddeutschen Mesner-
verbände 

Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde 
Dokumentation der 
Prävention: 
a. Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
(GKG) Karlsruhe 
b. Kirchengemeinde 

Ministrantinnen & 
Ministranten 

Ministrant*innen-
Dekanatsleitung Karlsruhe im 
Diözesanen Dachverband der 
Ministrant*innen Freiburg 

Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde 
Dokumentation der 
Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

Organisierte Nachbarschafts-
hilfe "Nachbarn helfen 
Nachbarn" 

Caritasverband Karlsruhe 
e.V. 

Schutzkonzept des Caritas-
verbands, Dokumentation 
der Prävention liegt beim 
Caritasverband Karlsruhe 
e.V. 

Seniorenkreis St. Bernhard FORUM älterwerden e.V.  Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde, Dokumentation 
der Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

Sternsinger-Aktion  Kindermissionswerk 'Die 
Sternsinger' e.V. 

Schutzkonzept der Kirchen-
gemeinde, Dokumentation 
der Prävention liegt bei der 
Kirchengemeinde 

Eigene Schutzkonzepte 
haben außerdem: 

  

Tagesstätten für Kinder: 
Kita St. Albert 
Kita St. Angela 
Kita St. Bernhard 
Kita Bruder Klaus 
Kita St. Hedwig 
Kita Marienhaus 
Kita St. Martin 
Kita St. Raphael 

Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
(GKG) Karlsruhe 

Schutzkonzepte der 
einzelnen Kindertagesstätten 

Katholisches 
Familienzentrum Karlsruhe 
Nord-Ost 

Katholische Familienzentren 
Karlsruhe 

Bei Angeboten für Kita: 
Kita-Schutzkonzept 
 
(Bei Angeboten für die 
Kirchengemeinde St. 
Raphael: Schutzkonzept der 
Kirchengemeinde) 
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Anhang 2 
Verfahren der Einsichtnahme von erweiterten Führungszeugnissen 
in der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael 

Die Einsicht in erweiterte Führungszeugnisse ist sowohl in der Ordnung zur Prävention 
sexualisierter Gewalt als auch in § 72a SGB VIII geregelt. Die Einsicht soll sicherstellen, dass 
keine Person mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen arbeitet, die 
wegen einer Straftat gemäß §72a SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Einsicht 
erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Zentrale Prüfstelle übernimmt für Kirchliche Rechts-
träger die Einsicht, Prüfung und Dokumentation von erweiterten Führungszeugnissen von 
Beschäftigten und ehrenamtlich tätigen Personen. 
 
Einsichtnahme für das Seelsorgepersonal, inkl. Aushilfen 
 
Für Dienststellen, Einrichtungen und sonstige selbstständig geführte Stellen der Erzdiözese ist 
die Einsichtnahme, Prüfung und Dokumentation verbindlich geregelt. 

 
Für die Beschäftigten der Kirchengemeinde St. Raphael 
Im Juni 2023 wurde für das Dekanat Karlsruhe vereinbart, dass alle Präventionsauflagen der 
Beschäftigten der Kirchengemeinden der künftigen Pfarrei St. Stephan Karlsruhe von der 
Katholischen Gesamtkirchengemeinde (GKG) Karlsruhe verwaltet werden. 
 
Für die ehrenamtlich mitarbeitenden Personen  
Mit Wirkung zum 01.07.2023 hat sich unsere Kirchengemeinde dem Verfahren der Zentralen 
Prüfstelle im Erzb. Ordinariat nach §10 AROPräv angeschlossen. Diese übernimmt für alle 
ehrenamtlich Mitwirkenden folgende Aufgaben: 

- Einsicht der erweiterten Führungszeugnisse 

- Dokumentation der Einsichtnahme 

- Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung nach §11 Absätze 4 und 5 an uns 

- Gemäß §12 AROPräv Ausstellung einer Bescheinigung nach Anlage 5 zur AROPräv 
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Anhang 3 
Erkenntnisse und Konsequenzen aus der Risikoanalyse  
und Dokumentation von Maßnahmen  
in der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael 

 

a) Tätigkeiten in Angeboten, Gruppen, Veranstaltungen 

Nr. Handlungsfeld / Situation Gefährdungspotential Personenbezogene Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

 Tätigkeit, Angebot, Gruppe, 
Veranstaltung, Aktion 

Risiko eines möglichen 
Übergriffs 

Welche der folgenden personenbezogenen 
Maßnahmen müssen umgesetzt werden? 

 Informationsgespräch und Unterschrift der 
Erklärung zum grenzachtenden Umgang 

 Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 
 Teilnahme an einer Präventionsschulung 

für die Sicherstellung 
der Umsetzung und 
Wiedervorlage: 

was gilt evtl. darüber hinaus? 
Hinweise 

1.  

Ferienlager 
Jugend St. Bernhard/St. Martin 
Jugend St. Hedwig/Br. Klaus 
Leitung 
Gruppenleitung 
Küchenteam 
Besuche ab 1 Übernachtung 
 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang der KJA Freiburg 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis  

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

Aus dem Team müssen einige den 
Grundkurs besucht haben. 
Ein Kummerkasten wird eingerichtet 
und Gelegenheit zu gegenseitigem 
Feedback gegeben. 
Große Hilfe-Plakate sollen auf dem 
Lager aufgehängt und altersgemäß 
besprochen werden 

2.  

Ministrantinnen, Ministranten 
Gruppenstunden 
Jugend St. Hedwig/Br. Klaus 
Jugend St. Bernhard/St. Martin 
Leitungsteam 
Gruppenleitung 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang der KJA Freiburg 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 
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Nr. Handlungsfeld / Situation Gefährdungspotential Personenbezogene Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

3.  

Sternsingeraktion 
Leitung 
Treffen 
Begleitung 

mittel - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang der KJA Freiburg 

- nach Möglichkeit Teilnahme an einer 
Präventionsschulung  

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

Die Leiter sind in der Regel 
Gruppenleiter, die ein EFZ vorgelegt 
haben. 

4.  

Kinderkirche 
Leitung und Durchführung des 
Kindergottesdienstes 

mittel - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

5.  

Flötenunterricht  
(Flötenchor) 

mittel - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung 
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
Karlsruhe (GKG) 
(Beschäftigte) 

 

6.  

Vorbereitung auf die Firmung 
für Jugendliche 
Gruppenstunden 
Angebote z.T. mit Übernachtung 
(z.B. Aufenthalt in Taizé) 
 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für Firmkatechese  
zuständige 
hauptberufliche Person 
 
Fahrt nach Taizé:  
zuständige 
hauptberufliche Person im 
Kath. Jugendhaus KA 

 

7.  

Vorbereitung auf die 
Erstkommunion für Kinder 
 
Arbeit in Gruppen 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für Kommunionkatechese 
zuständige 
hauptberufliche Person 
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Nr. Handlungsfeld / Situation Gefährdungspotential Personenbezogene Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

8.  

Wochenende für 
Erstkommunionkinder mit 
Übernachtung im 
Gemeindezentrum 
 
Mithilfe im öffentlichen Raum, 
einmalig oder kurze Zeitdauer 
(Nachmittagsbetreuung, Küche) 

niedrig - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

Für Kommunionkatechese 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

9.  

Wochenende für 
Erstkommunionkinder mit 
Übernachtung im 
Gemeindezentrum 
 
Personen, die übernachten 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für Kommunionkatechese 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

10.  

Abenteuerland-Gottesdienste 
Leitungsteam 
Proben/Treffen der 
"Theaterkids" 

mittel - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang der KJA 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

11.  

Abenteuerland-Gottesdienste 
Betreuung der Spielstraße 
Leitung v. Gruppen während der 
Gottesdienste 

niedrig - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang der KJA 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

12.  

Krippenspiel Weihnachten 
Treffen, Proben 

niedrig - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- ggf. Einladung zur Teilnahme an einer 
Präventionsschulung 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 
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Nr. Handlungsfeld / Situation Gefährdungspotential Personenbezogene Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

13.  

Kitas hoch - eigenes Gewaltschutzkonzept Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
(GKG) Karlsruhe 

 

14.  

Familienzentrum niedrig - Schutzkonzept der Familienzentren Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
(GKG) Karlsruhe 

 

15.  

FORUM älterwerden der 
Erzdiözese Freiburg e.V. 
Seniorenkreis 

niedrig - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Einladung zur Teilnahme an einer 
Präventionsschulung 

Für Seniorenarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

16.  

Bildungs- oder Freizeitfahrten 
mit möglicherweise  auch 
hilfebedürftigen Senioren 

niedrig - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung  

Für Seniorenarbeit 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

17.  

Hauskommunion für schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene 
(Besuchsdienst) 

hoch - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung 
- Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 

Für liturgische Dienste 
zuständige 
hauptberufliche Person 
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Nr. Handlungsfeld / Situation Gefährdungspotential Personenbezogene Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

18.  

Gemeindecaritas "Hören - Raten 
- Helfen" 
zeitlich & räumlich (hellhörig) 
verbunden mit Öffnungszeit 
Pfarrbüro St. Martin 

mittel - Unterschrift der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

- Teilnahme an einer Präventionsschulung 

Für Gemeindecaritas 
zuständige 
hauptberufliche Person 

 

19.  

Gemeindecaritas 
Nachbarschaftshilfe  

hoch - über Caritasverband Karlsruhe  Caritasverband Karlsruhe  

20.  

Ortsverband DJK 
Sportgruppen 

hoch - eigenständig   
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b) Räumliche Gegebenheiten, Räume, Orte 

Nr. Raum/Ort Risiko  Erkannte Schwachstellen, Risiken Maßnahme Zuständigkeit Kommentar 

 Um welchen Raum/Ort 
handelt es sich? 

eines 
Übergriffs 

Welche Schwachstellen, Risiken 
wurden erkannt? 

Welche Maßnahmen wurden 
vereinbart (z.B. bauliche Maßnahmen, 
Beleuchtung, Umnutzung von 
Räumen…) 

Wer ist jeweils für 
die Umsetzung 
der Maßnahmen 
zuständig? 

Was wurde diskutiert und 
muss hier festgehalten 
werden?  

 St. Bernhard      

 

Kirche St. Bernhard 
Ministrantensakristei 

niedrig kein Durchgangsverkehr, 

Türe schirmt möglicherweise 
ab 

großes Hilfe-Plakat Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 

 

 

Jugend-Gruppenraum 
im GZ St. Bernhard 

Terrasse 

niedrig kein Durchgangsverkehr, 

Türe schirmt möglicherweise 
ab 

(Terrasse ist aber einsehbar) 

großes Hilfe-Plakat Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 

 

 St. Martin      

 

GZ St. Martin 
Flur im UG 
(Jugendräume) 

mittel Licht-Zeitschaltuhr zu kurz Zeitschalter ausstellen, 

Plakat "Licht ausschalten nicht 
vergessen" 

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person, 
Hausmeister 
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Nr. Raum/Ort Risiko  Erkannte Schwachstellen, Risiken Maßnahme Zuständigkeit Kommentar 

 

GZ St. Martin: 
Im UG (Jugendräume) 
gibt es einen Zugang 
zum Pumpenraum, der 
nicht abgeschlossen ist 

mittel Tür fällt von selbst zu, öffnen 
von innen wäre für kleinere 
Kinder zu schwer 

Sensibilisierung der 
Verantwortlichen. Verbot für 
Kinder aussprechen. 

Schild "Betreten für Unbefugte 
verboten!" 

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person, 
Hausmeister 

 

 

GZ St. Martin 
OG 
Fluchtweg/Saalzugang 
ehem. Hausmeister-
wohnung/privates 
Treppenhaus 

hoch unbemerkter Rückzugsort Die verantwortlichen 
Leitungspersonen werden 
darauf aufmerksam gemacht 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 

 

 

GZ St. Martin 
1.OG Stuhllager 

mittel als unbemerkter Rückzugsort 
sehr unwahrscheinlich 

Die verantwortlichen 
Leitungspersonen werden 
darauf aufmerksam gemacht 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person, 
Hausmeister 

 

 

GZ St. Martin 
bei "Abenteuerland" 
mitbenutzte Kita-
Räume im UG 
 
 
 
 

hoch nicht einsehbarer Ruheraum 
könnte Rückzugsort sein 

Sensibilisierung Leitungsteam 
und der Mitarbeitenden 

Für Familienarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 
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Nr. Raum/Ort Risiko  Erkannte Schwachstellen, Risiken Maßnahme Zuständigkeit Kommentar 

 St. Hedwig      

 

GZ St. Hedwig, hinterer 
Zugang der 
Jugendräume außen 
mit Abstellplatz für 
Fahrräder 

im Dunkeln: 

hoch 

schlechte Beleuchtung, 

beliebtes Versteck für fremde 
Jugendliche mit 
Gewaltpotential 

Bewegungsmelder und 
zusätzliche Lichtquellen wurden 
angebracht,  
evtl. Schild anbringen 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 

 

 

GZ St. Hedwig  
Teestube der Jugend 

hoch Ecke wird als dunkel 
wahrgenommen 

 

Hinweis durch 
Leitungspersonen auf bereits 
vorhandene weitere Lichtquelle 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 

 

 Br. Klaus      

 

Kirche Br. Klaus 
Vorplatz  

niedrig Bewegungsmelder reagiert 
recht spät (nah am Gebäude) 

größeren Radius beim 
Bewegungsmelder einstellen 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 

 

 

Kirche Br. Klaus 
seitlicher EIngang 

hoch Lichtschalter schwer zu 
finden,  
 
Beleuchtung schwach 

Aktives Hinweisen durch 
Leitungspersonen, wo sich der 
Lichtschalter befindet, evtl. 
Bewegungsmelder, hellere 
Beleuchtung prüfen 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 
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Nr. Raum/Ort Risiko  Erkannte Schwachstellen, Risiken Maßnahme Zuständigkeit Kommentar 

 

Kirche Br. Klaus 
Sakristei 

mittel nur 1 Türe, nicht einsehbar 

vor und nach den 
Gottesdiensten viel Betrieb, 
hellhörig 

keine Nutzung für Beichte Pfarrbüro/ 
Hausmeister 

 

 

Kirche Br. Klaus niedrig Licht im hinteren Teil der 
Kirche kann nicht vom Foyer 
aus eingeschaltet werden 
(geht nur von der Sakristei 
aus) 

Sensibilisierung der 
Leitungspersonen, evtl. 
Bewegungsmelder oder 
zusätzliche Lichtquelle 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 

 

 

GZ Br. Klaus 

Foyer 

mittel Lichtschalter ist im Dunkeln 
nicht gut erreichbar 

Sensibilisierung der 
Leitungspersonen 

evtl. Zeitschaltuhr anbringen 

Pfarrbüro/ 
Hausmeister 
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c) Organisation und Struktur 

Nr. Struktur/Organisation Risiko Stichwort Maßnahme Zuständig Kommentar 

   Erkannte Schwachstellen Verenbarungen (z.B. Besprechungskultur, 
Regelmäßige Feedbackgespräche, klare 
Verantwortlichkeiten) 

Wer ist jeweils für 
die Umsetzung 
der Maßnahmen 
zuständig? 

Was wurde diskutiert und 
muss hier festgehalten 
werden?  

Welche Maßnahmen, 
Regelungen, Vereinba-
rungen usw. gelten darüber 
hinaus? 
(z.B. Hinweise, Links zu den 
Dokumenten/Listen) 

1.  

Melde- und 
Beschwerdewege sind 
den Gruppierungen 
meist nicht oder kaum 
bekannt 

hoch Information und 
Kommunikation muss 
besser werden 

Gut sichtbare Plakate, 

Jährlich eine informierende und 
sensibilisierende Aktionseinheit für 
Kinder- und Jugendgruppen. 

Hinweise auch bei Abenteuerland-
Veranstaltung und Kinderkirche 

Information von PGR und GTs 

Hauptamtliche 

Für Jugendarbeit 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 

Wenn möglich soll zum 
Thema Prävention 
altersgemäß bereits 
vor dem Sommerlager 
mit den 
Kindern/Jugendlichen 
gearbeitet werden 
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Nr. Struktur/Organisation Risiko Stichwort Maßnahme Zuständig Kommentar 

2.  

Die Frage nach den 
geltenden 
Verhaltensregeln wird 
von den 
Verantwortlichen sehr 
oft nicht gewusst bzw. 
nicht mit der Erklärung 
zum grenzachtenden 
Umgang in 
Zusammenhang 
gebracht 

hoch Bewusstsein schärfen 
durch Gespräche bei der 
Unterschrift des 
Verhaltenskodex 

Sobald das ISK verabschiedet ist, 
werden zeitnah zunächst alle 
Gremienmitglieder und 
Gruppenleitenden der SE um 
Unterschrift der Erklärung zum 
grenzachtenden Umgang gebeten. 

Alle Ehrenamtlichen werden zur 
Teilnahme an einer Schutzschulung 
eingeladen. 

Die für den 
jeweiligen Bereich 
zuständige 
hauptberufliche 
Person 

Breite Info an alle 
Ehrenamtlichen durch 
Ausgabe des Textes 
und Veröffentlichung 
auf der Homepage 
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d) Dienstleistungen durch Dritte und Raumvergabe an Dritte 

Nr. Handlungsfeld / Situation Risiko Begründung Erforderliche Maßnahmen Zuständigkeit Kommentar 

   Maßstab: Art, Intensität und 
Dauer des Kontaktes 

Welche der folgenden personenbezogenen 
Maßnahmen sind sicherzustellen? 

Was ist dementsprechend vertraglich zu 
regeln? 

 Informationsgespräch und Unterschrift 
der Erklärung zum grenzachtenden 
Umgang 

 Einsicht in erweitertes Führungszeugnis 
 Teilnahme an einer 

Präventionsschulung 

Wer ist jeweils für 
die Sicherstellung 
der Umsetzung, 
Wiedervorlage 
etc. zuständig? 

Welche Maßnahmen, 
Regelungen, Vereinba-
rungen usw. gelten darüber 
hinaus? 
(z.B. Hinweise, Links zu den 
Dokumenten/Listen) 

1.  

Bei Vermietungen mit 
Jugendarbeit oder 
schutz- bzw. 
hilfebedürftigen 
Erwachsenen  

Derzeit keine 
entsprechende externe 
Veranstaltung in den 
Räumen von St. 
Raphael 

 -  Hinweis auf das Schutzkonzept der 
Kirchengemeinde unter www.st-
raphael-ka.de/praevention 

Im Mietvertrag (oder wenn keine 
Miete vereinbart wurde, in der 
Vereinbarung) ist ein Passus zu 
unterschreiben, dass die beteiligten 
Verantwortlichen die geltenden 
Vorgaben des Jugendschutzes und 
der Prävention einhalten werden.  

Pfarrbüro  
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Anhang 4 
Erklärung zum grenzachtenden Umgang und Verhaltenskodex für Beschäftigte, 
ehrenamtlich Tätige und ggf. Honorarkräfte 
in der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael 
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Anlage 2 zur AROPräv  

Erklärung zum grenzachtenden Umgang  
und Verhaltenskodex 

Die Erklärung zum grenzachtenden Umgang, der Verhaltenskodex, die damit verbundene Unter-

weisung und die für bestimmte Personen  verpflichtende Teilnahme an einer Präventions-

schulung sind wesentliche Bestandteile der Prävention gegen sexualisierte Gewalt in der 

Erzdiözese Freiburg. Diese sind in der „Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen“ und in der dazugehörenden 

„Ausführungsordnung der Rahmenordnung Prävention“ verankert. 

„Ziel der Erzdiözese Freiburg ist es, allen Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfe-

bedürftigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums und auf Basis des christlichen Menschen-

bildes einen sicheren Lern- und Lebensraum zu bieten. 

In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche und geistliche Entwicklung gefördert, 

sowie Würde und Integrität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, insbesondere vor 

sexualisierter Gewalt, geschützt werden.“ (Präambel der Rahmenordnung Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt) 

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst verbindliche Verhaltensregeln, insbesondere für 

Tätigkeiten im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen, zusammen. Er gilt für alle Tätigkeiten in Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen einschließlich der Einrichtungen der verbandlichen Caritas. Durch die 

Anerkennung und Umsetzung der Verhaltensregelungen soll in allen kirchlichen Bereichen die 

Grundlage für eine Kultur des achtsamen Miteinanders geschaffen werden. 

Der Allgemeine Teil ist für alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, ehrenamtlich tätigen 

Personen und Mandatsträger im kirchlichen Bereich gleichermaßen gültig. Der Spezifische Teil 

enthält verbindliche Verhaltensregeln für den konkreten Tätigkeitsbereich/Einsatzort. Die 

Erklärung zum grenzachtenden Umgang wird bei Beginn der Tätigkeit in einem Unterweisungs- 

und Informationsgespräch mit dem/der Dienstvorgesetzten, der zur ehrenamtlichen Tätigkeit 

beauftragenden Person oder einer von dieser/diesem delegierten Person gemäß §14 Absatz 3 

AROPräv unterschrieben.  
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Verhaltenskodex 

A. Allgemeiner Teil für alle Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen in der 
Erzdiözese Freiburg 

 
Ziel dieses Verhaltenskodex: 

Die Erzdiözese Freiburg will insbesondere Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen sowie allen Menschen, die sich kirchlichem Handeln anvertrauen, 
Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen und 
ihren persönlichen Glauben entfalten können. 

Die Verantwortung für den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt, insbesondere sexualisierter 
Gewalt, liegt bei allen Beschäftigten im kirchlichen Dienst, ehrenamtlich tätigen Personen und 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Eine besondere Verantwortung obliegt den 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst. Personen mit einer Leitungsfunktion haben eine heraus-
gehobene Verantwortung und eine umfassende Verpflichtung zur Umsetzung von Maßnahmen 
für den Schutz vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter Gewalt, für den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich. 

Die nachfolgenden Inhalte sind verbindliche Verhaltensregeln für alle Beschäftigten im 
kirchlichen Dienst, alle ehrenamtlich tätigen Personen und Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger in der Erzdiözese Freiburg. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung 
dieses Verhaltenskodex. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich nach einem entsprechenden Informationsgespräch gemäß § 
14 Absatz 3 AROPräv: 

Ich bin mir meiner Verantwortung für den Schutz der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen, 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen  bewusst. Ich verpflichte mich daher, alles in meinen 
Kräften Stehende zu tun, dass keiner der mir anvertrauten Personen seelische, körperliche 
und/oder sexualisierte Gewalt angetan wird und somit Kirche ein sicherer Ort für alle ist. Mein 
Umgang gegenüber den mir anvertrauten Personen ist gekennzeichnet durch wachsames Hin-
schauen, offenes Ansprechen und wertschätzendes, transparentes und einfühlsames Handeln. 

 

1. Kirchliches Handeln ist unvereinbar mit jeder Form von Gewalt: 
Ich weiß, dass kirchliches Handeln unvereinbar ist mit jeder Form von körperlicher, verbaler, 

psychischer und sexualisierter Gewalt. Hierzu gehört jedes Verhalten, das die Achtung vor dem 

anderen Menschen und seiner eigenen Entwicklung verletzt oder stört. 
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2. Ich unterstütze und schütze mir anvertraute Menschen: 

Ich unterstütze die mir anvertrauten Personen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich unterstütze ihr Recht auf seelische und 
körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe und stärke sie, für diese Rechte wirksam 
einzutreten. 

3. Ich achte die Rechte und Würde: 

Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Personen ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. 
Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

4. Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen: 

Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die 
Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir anvertrauten Personen. Dabei achte ich 
auch auf meine eigenen Grenzen. Dies gilt auch für den Umgang mit Bildern und Medien, 
insbesondere bei der Nutzung von digitalen Medien. 

5. Ich beziehe aktiv Position: 

Ich nehme persönliche Grenzverletzungen bewusst wahr und leite die notwendigen und ange-
messenen Maßnahmen zum Schutz der mir anvertrauten Personen ein. Ich beziehe gegen 
jegliches diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv 
Stellung. Verhalten sich Personen sexuell übergriffig oder nutzen sie in irgendeiner Form Macht 
und Gewalt aus, setze ich mich für den Schutz der mir anvertrauten Personen ein. 

Ich greife ein, wenn die mir anvertrauten Personen sich anderen gegenüber in dieser Art grenz-
verletzend verhalten. 

6. Ich höre zu, wenn sich mir jemand anvertrauen möchte: 

Ich höre zu, wenn die mir anvertrauten Personen mir verständlich machen möchten, dass ihnen 
durch andere Personen seelische, verbale, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird. 
Ich bin mir bewusst, dass solche Gewalt von Tätern jeglichen Geschlechts verübt werden kann 
und dass alle Personen unabhängig von ihrem Alter und Geschlecht betroffen sein können. 

7. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus und handle nachvollziehbar und ehrlich: 

Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir 
anvertrauten Personen bewusst. Ich handle nachvollziehbar und ehrlich. Abhängigkeiten nutze 
ich nicht aus und missbrauche nicht das Vertrauen der mir anvertrauten Personen. 
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8. Ich weiß, dass jede Form von Gewalt gegenüber anvertrauten Personen Konsequenzen 
hat: 

Ich bin mir bewusst, dass jede gewaltgeprägte Äußerung oder Handlung und jede sexualisierte 
Handlung in der Beziehung zu anvertrauten Personen arbeitsrechtliche, disziplinarische 
und/oder strafrechtliche Folgen hat. 

9. Ich kenne Verfahrenswege und weiß, wer mich unterstützen kann: 

Ich kenne die Melde- und Beschwerdewege und die Ansprechpersonen in der Erzdiözese 
Freiburg bzw. im zuständigen Verband oder beim zuständigen Träger. Im Zweifels-, Ver-
mutungs- oder Verdachtsfall hole ich mir Beratung, Hilfe zur Klärung oder Unterstützung. 

10. Verdacht auf oder Kenntnis von sexualisierter Gewalt leite ich weiter: 

Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt erlange, der den Verdacht auf sexualisierte Gewalt 
nahelegt, teile ich dies unverzüglich meiner/meinem Dienstvorgesetzten oder der zuständigen 
Person der Leitungsebene oder einer der vom Erzbischof beauftragten Ansprechpersonen 13 
mit. Dasselbe gilt, wenn ich über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden Ermittlungs-
verfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis erlange. 
Etwaige staatliche oder kirchliche Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten 
gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen (z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht) sowie 
gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 
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Verhaltenskodex Spezifischer Teil B - Varianten 
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Verhaltenskodex 

B. Spezifischer Teil für die Römisch-katholische Kirchengemeinde Karlsruhe 
Nord-Ost St. Raphael 

Die nachfolgenden Verhaltensrichtlinien sollen Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige und ggf. 
Honorarkräfte unserer Kirchengemeinde dabei unterstützen, alle Menschen in unserer 
Gemeinde respektvoll zu behandeln und deren Privatsphäre zu schützen. 

a. Nähe und Distanz 

Im Umgang mit anderen Personen, insbesondere denen, die uns anvertraut sind, müssen wir 
die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz finden. Respekt und Freundlichkeit sind dabei 
immer wichtig. Niemand soll gedemütigt, verletzt oder zu etwas gedrängt werden, was er nicht 
möchte. Persönliche Grenzen und Empfindungen müssen respektiert werden, und niemand soll 
Angst haben müssen. Private Beziehungen und Freundschaften sollten auf Augenhöhe statt-
finden. 

b. Körperkontakt 

Körperliche Berührungen können Teil unserer Arbeit sein, aber sie müssen immer angemessen 
sein und erfordern die Zustimmung der betroffenen Personen. Unerwünschte Berührungen 
sind außer in Notfällen niemals erlaubt. Bei Unsicherheit soll immer vorher um Erlaubnis 
gefragt werden. Kinder können in angemessenen Situationen getröstet werden. Bei Spielen 
oder Übungen mit Körperkontakt müssen persönliche Grenzen respektiert werden. 

c. Sprache und Verhalten 

Unsere Worte und unser Verhalten können tiefgreifende Auswirkungen haben. Wir wollen 
respektvoll miteinander sprechen und niemals eine beleidigende oder gar sexualisierte Sprache 
verwenden. Wir versuchen verständlich zu sprechen, besonders mit Kindern und Menschen, die 
Hilfe benötigen. Bei Verletzungen von sprachlichen Grenzen anderer wollen wir einschreiten 
und Position beziehen. 

d. Intimsphäre 

Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre und Intimsphäre. Das gilt besonders in intimen 
Situationen wie Duschen, auf der Toilette oder bei medizinischer Versorgung. Wir betreten 
solche Räume der Privatsphäre nicht ohne Grund. Wir klopfen ggfs. vor dem Eintreten an und 
warten auf Erlaubnis zum Eintreten. 

e. Geschenke und Vergünstigungen 

Geschenke und Vergünstigungen sind unter bestimmten Bedingungen zulässig. Grundsätzlich 
ist ein Geschenk ein materialisierter Dank, das Geschenk ist freiwillig und es wird dafür keine 
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Gegenleistung erwartet. Hier ist unbedingt auf eine Verhältnismäßigkeit des Geschenks zu 
achten. Gleichwertige Geschenke an jeweils alle Angehörige einer bestimmten Gruppe unserer 
Gemeinde unterstreichen diese Absicht. Zuwendungen an einzelne anvertraute Personen sind 
nicht erlaubt, wenn diese in keinem Zusammenhang mit der konkreten Beauftragung stehen. 

f. Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken 

Mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken ist verantwortungsvoll umzugehen. Wir 
respektieren, wenn Personen nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten. Die Privatsphäre 
der betroffenen Personen muss immer respektiert werden. 

g. Korrektur von unangemessenem Verhalten 

Maßnahmen zur Korrektur unangemessenen Verhaltens müssen angemessen sein. Die Würde 
der betroffenen Personen ist dabei unter allen Umständen zu wahren. Die Anwendung von 
Gewalt, Nötigung und Drohung ist allenfalls in einer Notfallsituation vertretbar. 

h. Übernachtungen und ähnliche Situationen 

Angebote mit Übernachtungen führen zu besonderen Herausforderungen. Klare Verhaltens-
regeln sind unabdingbar, um die Sicherheit und Privatsphäre aller Teilnehmer zu gewährleisten. 
Unsere Kirchengemeinde vereinbart mit allen Teilnehmern und Sorgeberechtigten die 
Verhaltensregeln für das jeweilige Übernachtungsangebot vorab immer neu. Dazu gehören 
insbesondere die Sicherstellung einer immer ausreichenden Anzahl erwachsener 
Begleitpersonen und die Einteilung der Schlafräume. 

i. Umgang mit Übertretungen des Verhaltenskodex 

Wenn jemand gegen unsere Regeln verstößt, muss dessen Verhalten reflektiert und transparent 
gemacht werden, denn das verhindert Missbrauch. Jeder Mitarbeiter darf auf sein Verhalten 
angesprochen werden. Nur bei Einhaltung aller Regeln können wir sicherstellen, dass unsere 
Kirchengemeinde ein sicherer und respektvoller Ort für alle ist. 
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Erklärung zum grenzachtenden Umgang für ehrenamtlich tätige Personen 
Informationen zur Person: 

Name, Vorname:       

Geburtsdatum       

Anschrift:       

Tätigkeit  

Einsatzort/Seelsorgeeinheit/Verband: Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. Raphael 

Bezeichnung der Tätigkeit:   

Erklärung: 

o Ich,  , 
habe den Verhaltenskodex (Allgemeiner Teil Stand: TT.MM.JJJJ und Spezifischer Teil Stand: TT.MM.JJJJ) erhalten 
und die darin formulierten Verhaltensregeln aufmerksam zur Kenntnis genommen. Diese und die Regelungen und 
Maßnahmen der Erzdiözese Freiburg zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt wurden mit mir von der zum 
Ehrenamt beauftragenden Person oder von der durch sie/ihn delegierten Person (Vorname, Name, Funktion) am 
TT.MM.JJJJ ausführlich besprochen.Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex im Rahmen meiner Tätigkeit 
gewissenhaft zu befolgen. 

o Ich bin darüber informiert worden, welche Folgen Verletzungen der Verhaltensregeln haben. 

o Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt2 rechtskräftig 
verurteilt worden bin und nach meiner Kenntnis auch kein Strafprozess und kein Ermittlungsverfahren gegen mich 
durchgeführt wird. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, verpflichte ich mich, 
dies der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen.  

 Innerhalb der nächsten sechs Monate werde ich an einer Präventionsschulung gemäß dem diözesanen 
Curriculum teilnehmen.  
oder  

 Ich habe bereits an einer oben genannten Präventionsschulung teilgenommen. Eine Teilnahmebescheinigung 
lege ich entsprechend vor3. 
oder  

 Ich bin nicht verpflichtet, an einer Präventionsschulung gemäß dem diözesanen Curriculum teilzunehmen4. 

             
Ort, Datum  Ort, Datum 

   

Unterschrift der erklärenden Person   Unterschrift der zur ehrenamtlichen Tätigkeit 
beauftragenden Person  

 
 
2 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 StGB (vgl. letzte Seite) 
3 Die Teilnahme an der Präventionsschulung darf nicht länger als 5 Jahre her sein.  

4 Eine Teilnahmeverpflichtung an einer Präventionsschulung besteht, wenn gemäß § 7 AROPräv ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen ist, wenn gemäß Ziffer 3.6 RO-Prävention eine Leitungsfunktion ausgeübt wird oder 
das Institutionelle Schutzkonzept des Rechtsträgers eine Verpflichtung zur Teilnahme an einer Schulung vorsieht.  
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Auflistung der Straftatbestände des Strafgesetzbuchs, auf die die Erklärung Bezug nimmt: 

 § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
 § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
 § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen 

in Einrichtungen 
 § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
 § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 

Betreuungsverhältnisses 
 § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
 § 176a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind  
 § 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
 § 176c Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
 § 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
 § 177 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
 § 178 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
 § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
 § 180a Ausbeutung von Prostituierten 
 § 181a Zuhälterei 
 § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
 § 183 Exhibitionistische Handlungen 
 § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
 § 184 Verbreitung pornographischer Inhalte 
 § 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Inhalte 
 § 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte 
 § 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte 
 § 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 
 § 184f Ausübung der verbotenen Prostitution 
 § 184g Jugendgefährdende Prostitution 
 § 184i Sexuelle Belästigung 
 § 184j Straftaten aus Gruppen  
 § 184k Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen 
 § 184l Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild 
 § 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch 

Bildaufnahmen 
 § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 
 § 232 Menschenhandel 
 § 232a Zwangsprostitution 
 § 232 b Zwangsarbeit 
 § 233 Ausbeutung der Arbeitskraft 
 § 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung 
 § 234 Menschenraub 
 § 235 Entziehung Minderjähriger 
 § 236 Kinderhandel 
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Anhang 5 
Personen, die eine entsprechende Qualifikation haben,  
um Präventionsschulungen in der Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost St. 
Raphael durchzuführen 

 
Aktuell (04/2025) niemand. 
 
Es wurde im Bereich Karlsruhe vereinbart, dass die Präventions-Schulungen über die jeweilige 
Seelsorgeeinheit hinaus für alle Ehrenamtlichen (und ggf. auch für Beschäftigte) im Bereich 
Karlsruhe offenstehen. Diese und weitere Schulungsangebote im Raum Karlsruhe (u.a. des 
Kath. Jugendhauses Karlsruhe oder der Diözesanstelle) sind mit Anmeldelink zu finden unter 
www.st-raphael-ka.de/schutzschulung. 
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Anhang 6 
Falt- und Merkblätter 
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Anhang 7 
Bestätigung der fachlichen Prüfung des ISK 

 
 


